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Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kura

torenrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden und 

das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Namensände

rungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, 

das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, 

das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretungs

gesetz, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Nota

riatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz 

und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachse

nenschutz-Gesetz - 2. ErwSchG) 

Sehr geehrte Damen und Herren. 
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der Rechnungshof dankt für den mit Schreiben vom 7. Juli 2016, GZ BMJ-Z4.973j0059-11j2016, 
übermittelten, im Betreff genannten Entwurf und teilt mit, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen im 
Rahmen des Begutachtungsverfahrens keinen Anlass zu Bemerkungen aus der Sicht der Rechnungs
und Gebarungskontrolle geben. 

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates und dem 
Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Präsidentin: 
Dr. Margit Kraker 

F.d.R.d.A.: 
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